
RICHTLINIEN  
des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks für die Durchführung des 
Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks  
(PLW – Profis leisten was)  
 
 
1. Zielsetzung  
 
Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks ist eine Maßnahme im 
Rahmen der handwerklichen Berufsbildung. Er verfolgt das Ziel:  
 
die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung herauszustellen, die Achtung vor der 
beruflichen Arbeit im Handwerk zu stärken und für das Handwerk überzeugend zu 
werben, 
  
die Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Ausbildungsleistungen des Handwerks 
aufmerksam zu machen, 
  
begabte Lehrlinge, die im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks als 
Preisträger hervorgehen, in ihrer beruflichen Entwicklung weiter zu fördern, 
  
die Tätigkeit der Ausbildungsberater, Lehrlingswarte, Gesellen- und 
Abschlussprüfungsausschüsse zu intensivieren und eine Hebung des allgemeinen 
Leistungs- und Prüfungsniveaus herbeizuführen, Erfahrungsmaterial für die 
weitere Verbesserung der Ausbildungsvorschriften zu gewinnen,  
 
den Ausbildenden in der Ausbildungsarbeit zu unterstützen und zu fördern,  
 
Maßnahmen für die Förderung auch der leistungsschwächeren Lehrlinge 
vorzubereiten. 
  
2. Durchführung des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks in 
Stufen 
  
Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wird in vier Stufen, und zwar 
auf der  
 
Innungs-, Kammer-, Landes- und Bundesebene  
 
durchgeführt. Die Wettbewerbe auf der Innungs- und Kammerebene,  
Kammer- und Landesebene oder auf der Landes- und Bundesebene können 
zusammen gefasst werden. Für die zeitliche Durchführung ist der beigefügte 
Terminplan zugrunde zu legen. 
  
Die Vorbereitung und Durchführung der Landeswettbewerbe sollte jeweils 
Aufgabe einer Koordinierungsstelle sein (Leitstelle).  
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3. Teilnahmeberechtigung  
 
Zur Teilnahme berechtigt sind Junghandwerker, die ihre Gesellenprüfung / 
Abschlussprüfung in der Zeit vom Winter des Vorjahres bis zum Sommer des 
Wettbewerbsjahres abgelegt und zum Zeitpunkt der Gesellen- bzw. 
Abschlussprüfung das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. 
Grundsätzlich ist die Kammer örtlich zuständig, bei der der 
Berufsausbildungsvertrag in die Lehrlingsrolle eingetragen ist.  
 
Auf Antrag kann von der Altersbegrenzung in besonderen Ausnahmefällen 
(insbesondere bei Wehr- oder Ersatzdienst, bei Schwangerschaft und 
Inanspruchnahme der Elternzeit von zusammen bis zu drei Jahren,   
bei Beginn der Handwerkslehre im unmittelbaren Anschluss an die 
Schulbildung/Abschluss der Sekundarstufe II) abgewichen werden. In allen 
Ausnahmefällen gilt als absolute Altersgrenze die Vollendung des 28. 
Lebensjahres. Die Entscheidung über die Zulassung obliegt der zuständigen 
Handwerkskammer.  
 
Die Teilnahme ist freiwillig.  
 
 
4. Wettbewerbsarbeiten  
 
Der Leistungswettbewerb wird in allen Wettbewerbsberufen durchgeführt. In der 
Gesellenprüfung / Abschlussprüfung zulässige fachliche Teilgebiete sind auch im 
Leistungswettbewerb zu berücksichtigen. Maßgeblich ist die vom ZDH 
veröffentlichte Liste der Wettbewerbsberufe für das jeweilige Wettbewerbsjahr.  
 
Als Wettbewerbsarbeit sind die in der Gesellenprüfung ordnungsgemäß 
angefertigten praktischen Prüfungsarbeiten (Prüfungsstücke, Arbeitsproben) zu 
bewerten, soweit die Fachlichen Richtlinien des PLW für die einzelnen Handwerke 
keine besonderen Wettbewerbsarbeiten verlangen.  
 
Vorgeschriebene Zeichnungen, ggf. durch weitere Fertigungsvorgaben ergänzt, 
sind der praktischen Prüfungsarbeit beizufügen.  
 
Umfang und Gewicht der Wettbewerbsarbeit sollen in angemessenen Grenzen 
bleiben. Wettbewerbsarbeiten, die über den Rahmen des üblichen hinsichtlich 
ihrer Größe und des Gewichts (bis ca. 100 kg) hinausgehen, sind vom 
Wettbewerb auszuschließen. Ausnahmen sind beim Zentralverband des 
Deutschen Handwerks zu beantragen.  
 
 
5. Kennzeichnung der Wettbewerbsarbeiten  
 
Die Wettbewerbsarbeiten sind mit Aufklebern zu kennzeichnen, auf denen Name 
und Beruf des Wettbewerbsteilnehmers aufgeführt werden sollen. Es ist jedes 
Einzelteil für sich zu kennzeichnen, auch das Packmaterial ist mit Aufklebern zu 
versehen.  
 






